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Zitat von Quittengelee

Ich würde für meine Klasse entscheiden. Bin ich mit der 1a am Ende alleine, weil der
zusätzliche Lehrer offiziell mit der 2b mitgeht? Dann würde ich den Ausflug
wahrscheinlich nicht mitmachen. Oder sagt die Schulleitung offiziell, Kollege X geht mit
1a+1b mit?

Ich versuche aus Gründen, inzwischen auf meinen Bauch zu hören. Sich zu was
drängen lassen und am Ende die ganze Zeit gestresst sein, möchte ich nicht wieder
erleben. Denn wer am Ende von einem Gericht die Verantwortung zugewiesen
bekommt, sahen wir nach Klassenfahrten und Schwimmbadbesuchen: das sind nicht
die Schulleiter!

Ja, die Schulleitung hat einen offiziellen Plan erstellt, der so aussieht:

Klasse 1: Klassenlehrer
Klasse 2: Klassenlehrer + Fachlehrer X
Klasse 3: Klassenlehrer + Fachlehrer Y
Klasse 4: Klassenlehrer

Die Fachlehrer unterrichten übrigens nicht zwangsläufig in der ihnen zugeteilten Klasse.

Mir geht's da hauptsächlich um die rechtliche Seite. Bei uns wird gerne gesagt: "Das war schon
immer so und es ist noch nie was passiert", gepaart mit einem Augenverdrehen, wenn man
Bedenken äußert.

An die Schwimmbadsache muss ich auch immer wieder mal denken, in solchen
Zusammenhängen besonders :-(.
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